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Betreff
Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Vetschau/Spreewald

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die vorliegende Satzung der Stadt
Vetschau/Spreewald über die Erhebung von Verwaltungsgebühren sowie das als Anlage zur
Satzung zugehörige Gebührenverzeichnis/Gebührentarife.

Beschlussbegründung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 03.12.2015 die derzeitig geltende
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt beschlossen, nach dieser wird aktuell verfahren.
Da sich die gesetzlichen Grundlagen für die Erhebung von Verwaltungsgebühren inhaltlich nicht
verändert haben, wurde der textliche Teil der Satzung lediglich redaktionell angepasst.

Ausschlaggebend für die Änderung des Gebührenverzeichnisses waren zum einen preisliche
Anpassungen an aktuelle Entwicklungen und zum anderen die Anpassung im Zuge der rechtlich
bindenden Einführung und Umsetzung des Paragraphen 2 b Umsatzsteuergesetz. Mit diesem
wurde die Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand neu geregelt. Im Ergebnis werden
Kommunen mit vielen Ihrer Leistungen, welche sie gegenüber den Bürgern, der Wirtschaft oder
selbst auch gegenüber anderen öffentlichen Einrichtungen erbringen, umsatzsteuerpflichtig. Die
entsprechend relevanten Verwaltungstätigkeiten wurden nach eingehender Prüfung durch
qualifizierte externe Dienstleister bewertet. In Folge dessen ist der Passus „Soweit Leistungen
nach dieser Satzung der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im Gebührentarif festgesetzten
Gebühren die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils gültigen Form hinzu.“ in das
als Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung gehörende Gebührenverzeichnis aufzunehmen.

Anlage 1 Verwaltungsgebührensatzung
Anlage 2 Gebührenverzeichnis/Gebührentarife - Anlage 1 zur Verwaltungsgebührensatzung
Anlage 3 Synopse (Gegenüberstellung der alten und der neuen Fassung

Gebührenverzeichnis/Gebührentarife)
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Finanzielle Auswirkungen:

X JA

Betrag in €:

Produkt: gem. Gebührenfestsetzung in den FB

Ergebniskonto: 431101

Finanzkonto: 631101

Maßnahme:

Folgekosten bei

Investitionen ab 50.000 €:

X Mittel sind im Haushalt geplant Betrag in €: Keine Angabe

☐ Mittel werden bereitgestellt Betrag in €:

 Im Rahmen des Budgets ☐

 Als über- oder außerplanmäßige Haushaltsausgabe ☐

Deckung: ☐ Mehrertrag /-einzahlung

☐ Minderaufwand /-auszahlung

 Im Rahmen eines Haushaltsnachtrages ☐

 In der folgenden Haushaltsplanung ☐

Anmerkung zu den finanziellen Auswirkungen Fachbereich Finanzen:

Mitarbeiter Sachbearbeiter Fachbereichsleiter Bürgermeister


